
STADT VOERDE (Niederrhein) Voerde, 17.09.2021

B E S C H L U S S

aus der 3. Sitzung
des Schulausschusses

am Donnerstag, 16.09.2021

Öffentliche Sitzung
4. Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in 

der Kindertagesbetreuung (einschließlich der Kindertagespflege) 
und im Rahmen des Offenen Ganztages im Zuge von COVID-19
hier: Regelung für das 2. Halbjahr des Schul- und Kita-Jahres 
2020/21

17/237 DS

Die Stadt Voerde (Niederrhein) setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der 
örtlichen Satzungen für die Inanspruchnahme von

- Angeboten zur Förderung von Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23 und 24 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie §§ 1 Absatz 1, 3, 4, 13, 17 Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz),

- Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen gemäß § 22, 
22a, und 24 SGB VIII sowie § 1 Absatz 1, 3, 13ff, 18 ff KiBiz,

- Angeboten gemäß § 9 SchulG in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums 
für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen 
sowie außerunterrichtliche Ganztagsund Betreuungsangebote in Primarbereich und 
Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 Nr. 2) 

für die Hälfte des Monats Februar 2021 aus. Dies geschieht unabhängig davon, ob in die-
sem Zeitraum eine Betreuung in Anspruch genommen wird. Die für diesen Zeitraum bereits 
gezahlten Elternbeiträge werden den Eltern erstattet.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)




